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Ein immer wichtiger werdendes Thema
für Sie und Ihre Familie ist die Unfallvor-
sorge im privaten Bereich, da der

gesetzliche Schutz einfach nicht
ausreichend ist. 

Jeder 10. Österreicher hat einen
Unfall im Jahr – viele davon enden

mit einer bleibenden Beeinträchti-
gung. 3 von 4 dieser Unfallopfer mit
Dauerinvalidität erhalten keine finanzi-

elle Unterstützung aus der gesetzlichen
Unfallversicherung. Diese bezahlt
erst ab einem Invaliditätsgrad von
50 % und die Entschädigung wird
nur in Form von Rentenzahlungen

gewährleistet.

77 %
aller Unfälle pas-

sieren in der Freizeit,
aber nur Arbeitsunfälle

sind gesetzlich versichert.
Zudem nicht versichert sind

Kinder, Hausfrauen und Pensionisten.

Im Vergleich dazu deckt die private Vorsorge
sämtliche Unfallrisiken und Personengrup-
pen ab. Gerne beraten unsere Mitarbeiter
Sie persönlich und individuell – für Ihren
umfassenden Versicherungsschutz.

Die Vorteile der privaten Unfallvorsorge
auf einen Blick:

• 400 % Unfallschutz rund um die Uhr – 
egal ob Arbeits- oder Freizeitunfall

• Versicherungsschutz weltweit gültig
• Hausfrauen, Kinder und Pensionisten 

sind voll versichert
• Versicherungssumme frei wählbar – 

je nach den persönlichen Bedürfnissen
• Optional Kapitalauszahlung
• Monatliche Unfallrente durch 

Kunden selbst wählbar
• Kostenersatz für Hubschrauberbergung 

(im Inland)
• Organisation und Kostenübernahme von 

Reiserückholung aus dem Ausland

Editorial
Ein ereignisreiches Jahr mit
zahlreichen Veränderungen
und Neuerungen geht zu
Ende. Beginnend mit Bau
und Umzug in unsere neuen
Büroräumlichkeiten, der dar-
auf folgende sehr gelungene
„Tag der offenen Tür“ mit
vielen unserer Kunden sind
uns besonders in Erinnerung
geblieben. Mit Eintritt unse-
res neuen Leiters der Scha-
densabteilung im Mai d. J.
konnten wir mit innovativen
Dienstleistungen wie dem
Aktiven Schadensmanage-
ment neue Akzente setzen.
Ein weiteres Highlight und
ebenfalls eine Premiere für
uns war der Auftritt bei der
Dornbirner Herbstmesse im
Rahmen der Sonderaustel-
lung „Hoi z’Götzis“, wo wir
auch sehr erfolgreich unser
neues Erscheinungsbild und
Marketingkonzept präsentie-
ren konnten.

Auch für das kommende
Jahr sind schon wieder viele
Aktivitäten geplant, wie z.B.
die bereits zweite Teilnahme
an der Veranstaltung „Colors
of Spring“ hier in Götzis. 

Unsere größte Herausforde-
rung wird aber weiterhin die
Betreuung unserer bestehen-
den und die Gewinnung neuer
interessanter Kunden sein.
Immer im Blickpunkt unseren
Service und unsere Dienstlei-
stungen stetig zu Ihrer
Zufriedenheit zu verbessern.

Ihr Helmut Scholler

Private Unfallvorsorge

im gespräch t

Öffnungszeiten
Als weitere Dienstleistung für
unsere Kunden bieten wir
Ihnen ab sofort den Service
zusätzlicher Öffnungszeiten.

Für alle, die während der
Woche keine Zeit für Ihre 
Versicherungsangelegenheiten 
haben, sind wir nun 
jeden Samstag von 
8.30 bis 11.30 Uhr 
für Sie da!



So – nun ist es auch in Österreich
so weit. Wie bereits in einigen
anderen europäischen Ländern wie
Italien oder Portugal werden die
reflektierenden Westen ab Frühling
2005 auch bei uns für jeden Auto-
fahrer Pflicht. Es handelt sich hier-

bei um eine Mitführpflicht ähnlich dem Pannendreieck,
die Weste sollte allerdings im Wageninneren aufbe-
wahrt werden, um im Falle eines Unfalls oder einer Pan-
ne griffbereit zu sein. Beim Verlassen des Wagens auf
Autobahnen und Schnellstrassen muss die Warnweste
getragen werden, von allen Personen, die aus dem
Auto aussteigen. Selbstverständlich erhalten Sie die
Westen auch in unserem Büro oder bei unseren Aus-
sendienstmitarbeitern.

Recht haben und Recht bekommen
ist zweierlei – diese Erfahrung
macht man schon als Kind im
Umgang mit Eltern und Lehrern.
Später sind es das finanzielle Risiko
eines Gerichtsverfahrens und die
Angst vor einem jahrelangen
Instanzenweg, die viele Menschen

dazu bringen, Ungerechtigkeiten widerstandslos zu
akzeptieren, selbst wenn sie sich im Recht wissen. Dies
gilt sowohl für den Privaten als auch für den Firmenbe-
reich. Als selbständiger Unternehmer ist man beispiels-
weise Tag für Tag mit nicht kalkulierbaren Risiken kon-
frontiert. Das Spektrum reicht vom Arbeitsunfall eines
Mitarbeiters, aufgrund dessen man wegen Verletzung
der Aufsichtspflicht angezeigt werden kann, bis hin zu
Arbeitsgerichtlichen Verfahren im Zuge einer Kündi-
gung, denen nicht nur Zeit sondern auch Betriebskapi-
tal zum Opfer fallen. Im Privatbereich sind es Streitig-
keiten aus Verkehrsunfällen, Mietgegenständen und
des Arbeitsplatzes, bei denen der Gegner möglicher-
weise einen starken Partner hat und das finanzielle Risi-
ko der gerichtlichen Durchsetzung der gerechtfertigten
Ansprüche entgegen steht. Eine moderne Rechts-
schutzversicherung sichert Sie für derartige Fälle ab und
sorgt dafür, dass wenn Sie Recht haben auch Recht
bekommen.

Mediation ist die Vermittlung zwi-
schen zwei oder mehreren Kon-
fliktparteien, wobei versucht wird,
über das gemeinsame geordnete
Gespräch, eine gemeinsame, für
alle lebbare Lösung zu finden, aus
der alle als Sieger hervorgehen.

Häufigste Anwendungsgebiete der Mediation sind
Scheidungen, Trennungen, Familien- und Nachbar-
schaftskonflikte, Streitigkeiten am Arbeitsplatz und Ver-
sicherungsstreitigkeiten. Die Vorteile einer Mediation
liegen klar auf der Hand. Bei einem Gerichtsverfahren
gibt es immer einen Sieger und einen Verlierer, bei einer
abgeschlossenen Mediation gehen alle Konfliktparteien
als Sieger hervor. Die Lösung wird von den Parteien im
Konsens getroffen – es handelt sich somit nicht um
einen Kompromiss, sondern um die für alle beste
Lösung. Hervorzuheben ist jedenfalls der Kosten- und
Zeitfaktor. Man spart sich teure Anwalts-, Gerichts-,
und Sachverständigenkosten. Überdies ist das Mediati-
onsverfahren im Deckungsumfang einer modernen
Rechtsschutzversicherung enthalten. Ab 01.01.2005
bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit der Durch-
führung einer Mediation an. Unser Mitarbeiter Mag.
Dominik Wäger ist seit Dezember 2004 eingetragener
Mediator beim Justizministerium.

Liebe Kunden und Kundinnen,
um Ihnen einen optimalen Versicherungsschutz bieten
und unseren Pflichten als Makler gerecht werden zu
können, bedarf es Ihrer Mithilfe. Sollten sich bei Ihnen
oder Ihren Versicherungsobjekten zukünftig Änderun-
gen ergeben oder bereits ergeben haben, bitten wir
Sie, diese uns umgehend mitzuteilen. So zum Beispiel
bei Um- oder Zubauten ihres Betriebsgebäudes, Ihres
Wohnhauses oder Ihrer Wohnung. Neubauten wie
Garagen, Carports oder Swimmingpools. Angaben
über Ihre Unfallgefahrenklasse (Berufswechsel z.B.
Angestellter - LKW Fahrer, Hobbys wie Tauchen, Parag-
leiten). Auch eine Änderung des Namens (Hochzeit)
oder der Wohnadresse sollte uns umgehend bekannt
gegeben werden. Um auch eine reibungslose Abwick-
lung im Schadensfall garantieren zu können, muss uns
jeder Schadensfall schnellst möglich angezeigt und
gemeldet werden. Eine nicht rechtzeitige Schadensmel-
dung - innerhalb 1 Woche ab Erkennen des Schadens
(bei Unfall 3 Tage) - stellt eine Obliegenheitsverletzung
dar und bewirkt die Leistungsfreiheit der Versicherung.
Wir möchten uns im Voraus für Ihre Mithilfe bedanken
und hoffen, auch in Zukunft zu Ihrer vollsten Zufrie-
denheit für Sie tätig sein zu können.

Warnwestenpflicht
in Österreich.

Mediation –
die moderne Art Konflikte zu lösen.

Recht haben und
Recht bekommen.

thema aktuell



Herr N. war mit seinem  Fahrzeug frühmor-
gens auf dem Heimweg von einer Grillfeier.
Nur wenige hundert Meter vor seinem Haus
sprang plötzlich eine Katze über die
Fahrbahn.
Herr N. erschrak und verriss das Fahrzeug.
Dabei kollidierte er mit einem Bretterzaun,
wobei dieser geringfügig beschädigt wurde.
Herr N. war halbwegs erleichtert, als er sah,
dass es sich bei dem Grundstück um
dasjenige eines guten Bekannten handelte.
Aufgrund der nächtlichen Stunde, beschloss
er allerdings, diesen nicht wegen einer der-
artigen Kleinigkeit aufzuwecken, sondern
erst am nächsten Tag anzurufen. Herr N.
wollte jedenfalls für den Schaden aufkom-
men, weshalb er guten Gewissens nach
Hause fuhr. 
Er ging davon aus, dass mit seinem Bekann-
ten keinerlei Probleme entstehen. Circa 2

Stunden später wurde Herr N. allerdings
durch Läuten und Klopfen unsanft aus dem
Schlaf gerissen.
Es standen 2 Gendarmeriebeamte vor der
Tür. Eine Nachbarin, die schon relativ früh
auf war, hatte nämlich den Unfall beobach-
tet, sich das Kennzeichen gemerkt und die
Gendarmerie verständigt.
Herr N. bestätigte, dass er den Zaun seines
Bekannten beschädigt habe und selbstver-
ständlich für den Schaden aufkommen wer-
de. Wenige Wochen später erhielt Herr N.
allerdings zu seiner Überraschung eine Straf-
verfügung wegen "Fahrerflucht" und mus-
ste eine Strafe von EUR 400,- bezahlen.
Hierüber war er keinesfalls erfreut, zumal
der Schaden am Bretter-
zaun gerade einmal EUR
100,- betragen hatte.

Verständigen Sie auch bei
bloßen Sachschadenunfällen
mit geringfügigen Beschädi-
gungen die Gendarmerie,
ansonsten wird die unterlasse-
ne Meldung als "Fahrerflucht"
behandelt. Eine Ausnahme
besteht nur dann, wenn dem
Geschädigten zugleich Name
und Anschrift nachgewiesen
wird. 

Fahrerflucht

Mein Ratschlag

ihr recht

Tipps unseres
langjährigen
Rechtsbeistandes
Dr. Hans-Jörg Vogl
Rechtsanwalt,
Verteidiger in Strafsachen,
Akademisch geprüfter
Versicherungskaufmann.
A-6800 Feldkirch, Churerstrasse 1-3
Tel. 05522/77 77 7-0
Email: vogl@dr-vogl.at

Abfindungserklärung
Zur Ermittlung der Invaliditäts-
entschädigung bei Unfallver-
sicherungen bedienen sich die
Versicherungen eigener Sach-
verständiger. Diese kommen
mit unter zu niedrigeren
Ergebnissen als Sachverständi-
ge, welche vom Versiche-
rungsnehmer beauftragt wer-
den.
Grundsätzlich sollten daher
Angebote von Versicherun-
gen, wenn es um höhere Sum-
men geht, stets überprüft wer-
den. Abfindungserklärungen
sollten nie voreilig unterschrie-
ben werden, da Sie dadurch
auf sämtliche weitere An-
sprüche verzichten.
Die Versicherungen haben
hierauf auch kein Anrecht und
sind auch ohne Abfindungser-
klärung zur Auszahlung ver-
pflichtet.

Mein Ratschlag
Herr N., seine Frau und seine 2 Kinder verfü-
gen bereits seit Jahren über eine Unfallversi-
cherung. Diese Unfallversicherung wurde
vor 2 Jahren entsprechend erhöht, ohne
dass sich die Prämie ins Gewicht fallend
erhöhte. Die Versicherungsprämien sind in
letzter Zeit gesunken. Im Juni 2000
beschloss Herr N., mit einigen Freunden eine
ausgedehnte Bergtour zu unternehmen. 

Nachdem man sich längere Zeit auf einer
Hütte aufhielt, wo auch Alkohol konsumiert
wurde, begab sich die Gruppe auf den Weg
zur nächsten Hütte. Auf diesem Weg stürzte
Herr N. schwer. Er zog sich eine schwere
Knie- und Schulterverletzung zu. Der Wan-
derausflug von Herrn N. endete mit Hub-
schrauber im Krankenhaus. Herr N. meldete
den Unfall ordnungsgemäß. 

Die Versicherung ließ den ursprünglich
geäußerten Verdacht, Herr N. sei alkoholi-
siert gewesen, in weiterer Folge fallen. Die
Versicherung bot Herrn N. letztlich eine Ent-
schädigungsleistung von 17 % an. Dies ent-
sprach einer Summe von EUR  30.000,-.

Allerdings machte die Versiche-
rung zur Bedingung, dass Herr
N. eine sogenannte „Abfin-
dungserklärung“ unterschreibt.
Bevor Herr N. diese Abfindungs-
erklärung unterschrieb, holte
er allerdings fachkundigen Rat
ein. Ihm wurde
nachgelegt, sich in
Anbetracht der
doch beträchtli-
chen Höhe der Versicherungssumme die
Sache durch einen weiteren Gutachter
untersuchen zu lassen. 

Der 2. Gutachter kam zu einer Gesamt-
invalidität von 25 %, was einer Entschä-
digungssumme von rund EUR  45.000,-
entsprach, sohin um rund EUR  15.000,-
mehr. Man einigte sich schließlich mit
der Versicherung auf einen Auszahlungs-
betrag von EUR  40.000,-.



Im Advent bei Kerzenschein
die Kindheit fällt dir wieder ein
Ein Adventskranz mit seinen Kerzen
lässt Frieden strömen in unsere Herzen.
Des Jahres Hektik langsam schwindet
und Ruhe endlich Einkehr findet.
Ein Tag, er kann kaum schöner sein,
als im Advent bei Kerzenschein.

Wir bedanken uns für die gute
Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen im
vergangenen Jahr.

Gesegnete Weihnachten und einen guten
Start 2005 wünscht Ihnen und Ihrer
Familie von Herzen

Ihr SCHOLLER & CO Team

advent
Scholler & Co
A-6840 Götzis
Konstanzerstrasse 72
T. 05523/53 444-0
F. 05523/53 444-4
Email: office@schollerh.at
www.schollerundco.at

Stilblüten – Zitate aus
Briefen an die Versicherung

Ich habe Rheumatismus und
ein Kind von 4 Jahren, was auf
die Feuchtigkeit zurückzufüh-
ren ist.

Ich melde hiermit den Dieb-
stahl meines Mannes Hans W.
Die Rechnung über 350,- Euro
liegt bei.

Ich habe noch nie Fahrerflucht
begangen; im Gegenteil, ich
musste immer weggetragen
werden.

Ich habe gestern Abend auf
der Heimfahrt einen Zaun in
etwa 20 Meter Länge umge-
fahren. Ich wollte Ihnen den
Schaden vorsorglich melden,
bezahlen brauchen Sie nichts,
denn ich bin unerkannt ent-
kommen.

...möchte ich ihnen mitteilen,
daß mein Mann gestorben ist.
Ich dachte, das wäre längst
erledigt. Durch eine Rückfrage
erfuhr ich, dass ich das selbst
erledigen muss.

✁

Gutschein

10% Ermäßigung
auf alle
Weihnachtsbäume
bei Wohlgenannt.

Tannenhof Wohlgenannt
Ihr Partner rund um den Christbaum

Mit diesem Gutschein erhalten
Sie 10 % auf Ihren Christbaum

Pro Baum kann nur ein Gutschein eingelöst werden.
Gutschein nicht gültig für Aktionsbäume.

M. u. C. Wohlgenannt GmbH. • Bürgle 2d • A-6850 Dornbirn
Tel. + Fax. +43 (0) 55 72 / 34 8 14 • Mobil. +43 (0) 664 / 8368194

Bregenz:
Franz-Ritter gegenüber Sparkasse
ehemaliges Forum / Ympas

Hard:
Betonstraße, Einfahrt Firma Pircher

Lustenau:
neben Firma Alcatel beim Kreisverkehr

Dornbirn:
Messegelände
Schorenhof
Rohrbach neben Gärtnerei Lenz
Oberdorf gegenüber Raiffeisenbank

Lauterach:
Bundesstraße gegenüber Zweirad Loitz
Harderstraße, ADEG-Großmarkt

Hohenems:
Emspark
Radetzkystraße

Götzis:
gegenüber Kobel-Tankstelle
Schmidt’s Erben

Rankweil:
Autobahnabfahrt vor ÖAMTC

Frastanz:
Feldkircherstraße neben HAPPY PET

Bludenz:
Rugelinerstraße zwischen
Schaffenrath und Kreuz-Imbiss

Bürs:
Parkplatz Schmidt’s Erben




